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1. Verfahren sowie Ziel und Zweck der Planung

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung und Wirtschaftsforderung des Rates der Marktstadt Waldbrol hat
auf Grundlage des § 2 Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung am 02.09.2024 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 116 im Bereich Waldbrol -"Isengartener Berg" beschlossen.

Mit diesem Bebauungsplan werden die gemeindlichen Bediirfnisse fur die Entwicklung von Bauflachen fiir
den innerortlichen Bedarf an Wohnungsbau im Bereich von Waldbrol beriicksichtigt und planungsrecht-
lich abgesichert.

Auf einer Gesamtflache von ca. 8.558 m? im riickwiartigen Bereich des , Ritter-Simon-Weges“ sollen sieben
Wohngebiude entstehen. Die GrundstiicksgréoRen sind mit einer GroBe zwischen ca. 900 m? und ca.
1.200 m? geplant. Die ErschlieRung erfolgt, ausgehend vom , Ritter-Simon-Weg*, iber eine sieben Meter
breite StraRe incl. FuBweg. Im hinteren Bereich soll die Zuwegung zur Wiese gewahrleistet bleiben, damit
diese weiter bewirtschaftet werden kann. Fiir das Neubaugebiet ist eine Nahwadrmeversorgung vorgese-
hen, an welche auch bestehende Gebaude angeschlossen werden kdnnten. Zum Ausgleich der geplanten
Waldumwandlung ist die Aufforstung von ca. 0,6 Hektar in unmittelbarer Nahe geplant.

Die Forderung der sog. stadtebaulichen Innenentwicklung ist nachhaltig und aus vielerlei Hinsicht fir die
Stadt erstrebenswert. So kann beispielsweise der aktuelle und zukiinftige Wohnungsbedarf durch die Nut-
zung und Auslastung von innerortlichen Potentialflichen gedeckt werden, um dagegen die Inanspruch-
nahme von unbebauten Fldachen in der freien Natur und Landschaft zu schonen. Denn nur durch eine
gezielte bauliche Innenentwicklung lasst sich ein attraktiver, von Jung und Alt bewohnter Ortskern mit der
offentlichen Infrastruktur erhalten.

Das Plangebiet ist iber den ,Ritter-Simon-Weg"“ an das ortliche StraBenverkehrsnetz angebunden. Die
innergebietliche ErschlieBung erfolgt durch Anlegung einer 6ffentlichen Verkehrsflache. Die nérdlich ge-
legenen Wiesenflachen werden tiber einen Wirtschaftsweg angebunden.

Um die Planungsabsichten umzusetzen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne von § 1 Abs.
3 BauGB erforderlich. Denn nur durch die Aufstellung eines Bebauungsplans ldsst sich eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung vollziehen.

Die angestrebte Aufstellung des Bebauungsplans entspricht dem Ziel, die ortskernnahen Flachen auch fiir
eine zukiinftige Wohnbebauung zu gewinnen und damit auch das Angebot an barrierefreien Wohnungen
zur Miete oder zum Eigentum zu erhéhen.

Ein Innenverdichtungspotential besteht nicht, da sich der GroRteil der innerdértlichen Flachenreserven im
privaten Eigentum befinden und daher einer Uberplanung nicht zugénglich sind. Im Ubrigen eignen sich
die im stadtischen Eigentum befindlichen Flachen nicht flr eine Bereitstellung von Bauland, da diese ent-
weder zu klein geschnitten (fehlendes Flachenpotenzial) sind bzw. der Zielsetzung der wohnbaulichen
Nutzung nicht entsprechen (Darstellung einer entsprechenden Wohnbauflache im Flachennutzungsplan).

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan (FNP) stellt im Bereich des aufzustellenden B-Planes ,Flache fir
Wald“ dar. Der FNP wird im Parallelverfahren mit Bezug zum B-Plan gedndert.

Durch diesen Bebauungsplan wird nicht die Zuldssigkeit von Vorhaben begriindet, die einer Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach dem Gesetz liber die Umweltvertraglichkeits-
priifung oder nach Landesrecht unterliegen.

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung derin § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB
genannten Schutzgiter.
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Es gibt auch keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen von schweren Unféllen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten
sind.

Das Planungsbiiro HKS - Stadt = Umwelt = 57072 Siegen wurde mit der Erstellung des Bebauungsplanes
beauftragt.

Darliber hinaus wurde ein Umweltbericht (UB), ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB) und ein
Fachbeitrag Artenschutz Stufe | (ASP) durch das Planungsbiiro TARI-KIRSCH ¢ PLANUNGSDIENSTE, DORT-
MUND erarbeitet.

2. Lage und Beschreibung des Plangebietes

Der Geltungsbereich umfasst die Grundsticke Gemarkung Waldbrol, Flur 13, Flurstiicke 730 und 1214.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 116 ist im nachfolgend aufgefiihrten Ubersichtsplan gekenn-
zeichnet.
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Abbildung 1:  Ubersichtsplan
© Geobasisdaten: www.rio.obk.de

Die Flache war urspriinglich bewaldet. Die Qualitdt der vorhandenen Baume war nicht mehr die beste und
einige mussten wegen Kernfdule und Trockenschaden bereits gefallt werden. Andere hatten dem Sturm

nicht standgehalten. Zu heutigen Zeitpunkt ist die Kahlschlagflaiche mit niedrigem Bodenbewuchs gepragt.

Das Plangebiet liegt im Norden von Waldbrdl, in Ortsrandlage und ist tGber den ,Ritter-Simon-Weg" an
das ortliche Strallenverkehrsnetz angebunden.

Das Umfeld der angrenzenden Bereiche ist (iberwiegend wohnbaulich genutzt.
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Abbildung 2:  Luftbild
© Geobasisdaten: www.rio.obk.de

3. Planungsbindungen / Planungsvorgaben und / -beschridnkungen

Regionalplan

Die in Rede stehende Flache liegt im Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) und im westlichen Teil im Frei-
raum- und Agrarbereich (AFAB).

20

Isengartener Berg

Waldbral

Isengarten

[tener Wiese
Isengarten

Abbildung 3:  Auszug Regionalplan, ohne Maf3stab
© Geobasisdaten: www.rio.obk.de
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Landschaftsplan / Landschaftsschutzgebiet
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Abbildung 4:  Auszug Landschaftsplan Nr. 4 Niimbrecht/Waldbrdl, ohne MaBstab
© Geobasisdaten: www.rio.obk.de

Der Planbereich liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans Nr. 4 ,,Nimbrecht-Waldbrél“. Das Gebiet
ist vom Landschaftsschutz ausgenommen.
4. Flachennutzungsplan

Der wirksame Flachennutzungsplan stellt im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans ,Flache fir
Wald“ dar.

Der FNP wird im Parallelverfahren (55. Anderung) mit Bezug zum B-Plan in ,Wohnbaufldche” gedndert.

( Darstellung derzeit rechtswirksamer Flachennutzungsplan ) ( Darstellung der Anderung des Flachennutzungsplanes )

[ Tt; ‘

Abbildung 5:  Ausschnitt Fldichennutzungsplan Bestand / Planung
© Geobasisdaten: www.rio.obk.de
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Die Anfrage nach § 34 LPIG NRW wurde durch die Bezirksregierung Kéln mit Schreiben vom 03.07.2024
positiv beantwortet. Es bestehen keine landesplanerischen Bedenken.

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Begriindungs- und Abwagungspflicht gemalk § 1a Abs. 2BauGB
bezliglich der Inanspruchnahme von Flachen fiir Wald im Sinne des Waldgesetzes besteht.

5. Inanspruchnahme Boden, Flachen fiir Wald

Durch die vorliegende Planung kommt es zu einer Inanspruchnahme (ca. 0,9 ha) bisher waldwirtschaftlich
genutzter Flache fir die Nutzung als Wohnbauflache.

Gemal § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei
sind zur Verringerung der zuséatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nutzungen die Mog-
lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nach-
verdichtung und andere MaRRnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf
das notwendige Mal? zu begrenzen.

Landwirtschaftlich, als Wald oder fiir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendigen Umfang
umgenutzt werden.

Die Grundsatze nach den Sétzen 1 und 2 sind in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu bericksichtigen.
Dabei sollen Ermittlungen zu den Méglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen
insbesondere Brachflachen, Gebadudeleerstand, Baullicken und andere Nachverdichtungsméglichkeiten
zdhlen kénnen.

Es besteht eine Begriindungs- und Abwagungspflicht gemall § 1 a Abs. 2 BauGB beziiglich der Inanspruch-
nahme fiir Flache fir Wald im Sinne des Waldgesetztes.

Im Rahmen der erforderlichen Alternativprifungen geht es darum, die stadtebauliche Notwendigkeit flr
die Entwicklung der dieser Planung zugrunde liegenden Standortwahl zu begriinden. Erst dann kann im
Wege der Abwagung die Umwidmungssperrklausel Glberwunden werden.

Die Verfluigbarkeit Flachen fiir Wald ist fir die Entwicklung forstwirtschaftlicher Betriebe von grundlegen-
der Bedeutung. Deshalb soll die Umwidmung von Flachen fir Wald auf das unbedingt notwendige MafR
begrenzt werden, um Beeintrachtigungen der Waldwirtschaft so weit wie moéglich zu vermeiden. Die Be-
lange des Waldes sind in der Abwagung explizit zu bertcksichtigen.

Hierbei ist darzulegen, welche Auswirkungen damit verbunden sind, Flachen fiir Wald zugunsten anderer
Nutzungen unwiederbringlich aufzugeben, und warum die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle

realisiert werden kann.

Erlduterungen zur Inanspruchnahme von Boden und waldwirtschaftlich genutzten Fldchen:

a) Anhaltspunkte fiir eine Beeintrdchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
glter bestehen nicht.

b) Aufgrund der sehr guten stadtebaulichen Eignung, insbesondere durch die wirtschaftliche Ankniipfung
an die vorhandene ErschlieBung ist die Lage des neuen Wohngebietes direkt angrenzend an vorhan-
dene Wohnbebauung als positiv anzusehen

c) Der Flachenbedarf fiir die angestrebte Nutzung kann nicht gleichwertig an anderer Stelle im direkten
Umfeld abgedeckt werden.
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d) Bei der Standortsuche fiir das neue Baugebiet wurden keine Landwirtschaftsflachen in Betracht gezo-
gen.

e) Brachflachen, Geb&dudeleerstand und Bauliicken in bebauten Bereichen, die dem Flachenbedarf der

Planung gleichwertig an anderer Stelle im Stadtgebiet entsprechen, kénnen flr die Bebauung mit groR-
flachigen Wohnbaugrundstiicken nicht dargestellt werden.
In Bezug auf die Verfligbarkeit von Flachen ist darzustellen, dass sich der Giberwiegende Teil der mog-
lichen innerértlichen Flachenreserven in Privatbesitz befindet und fiir eine Uberplanung nicht zur Ver-
fligung steht. Auch die Flachen, die sich im Besitz der Stadt befinden, eignen sich nicht fiir die Bereit-
stellung von entsprechend zu nutzendem Bauland.

f) Aus forstwirtschaftlicher Sicht ist der Wegfall der Waldnutzung der eingeplanten Flache in einer Gro-
Renordnung von ca. 0,9 ha als nicht existenzbedrohlich fiir die umgebenden forstwirtschaftlichen Be-
triebe anzusehen.

Die Umwidmung von Flachen fiir Wald wird auf das unbedingt notwendige MaR begrenzt.

Begrindung:

Die geplante Bauflache war urspriinglich bewaldet. Die Qualitdt der vorhandenen Baume war nicht mehr
die beste und einige mussten wegen Kernfaule und Trockenschaden bereits gefillt werden. Andere hatten
dem Sturm nicht standgehalten. Zum heutigen Zeitpunkt ist die Kahlschlagflache durch niedrigen Boden-
bewuchs gepragt.

In Bezug auf die Entscheidung zur Inanspruchnahme von Flachen fiir Wald fiir eine kiinftige Bebauung als
Erweiterung des Angebotes an freistehenden Wohngebauden in direkter Nahe zur Bestandsbebauung
(angrenzend an drei Seiten zum neuen Gebiet) wurde seitens der Stadt entschieden, dem Aspekt der Be-
reitstellung neuen Wohnbaulandes gegeniber der forstwirtschaftlichen Nutzung den Vorrang einzurau-
men.

Durch die Festsetzung einer Wohnbauflache hat sich die Marktstadt Waldbrdl somit gemall den Forde-
rungen der einschlagigen gesetzlichen Regelungen mit der Notwendigkeit und den Alternativen fiir die
vorliegende Planung auseinandergesetzt und Vor- und Nachteile in einem Abwagungsprozess diskutiert.

Als Ergebnis des v.g. Abwagungsprozesses ist die Inanspruchnahme bisheriger forstwirtschaftlich genutz-
ter Flachen zur Umsetzung als Wohnbauflache unumganglich.

6. Planungsziele

Auf dem Grundstiick soll ein eigenstandiges in die Umgebung integriertes Wohnquartier mit ca. 7 freiste-
henden Wohnh&usern mit GrundstiickgréoRen von ca. 900 m? bis ca. 1.200 m? entstehen.

Das Gebiet ist Gber die ErschlieRungsstraRe , Ritter-Simon-Weg" erschlossen. Zur ErschlieBung des Gebie-
tes ist eine neue 7 m breite Planstrale mit Wendehammer (nach RASt 06) eingeplant. In nordwestlicher
Richtung wir ein kurzer Stichweg angelegt, der in einen Wirtschaftsweg Ubergeht, der die angrenzenden
Freiflachen mit erschlieft.

Durch die neuen Festsetzungen wird die stadtebauliche Ordnung hergestellt.

Die Flache ist von drei Seiten von Wohnbebauung mit gréReren Grundstiicken umgeben und stellt eine
stadtebaulich sinnvolle Ergdnzung des Angebotes an Wohnbauflachen dar.

Die Planung erfolgt unter Bezugnahme auf die umgebende Bebauungsstruktur.
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7. Planung

Nutzungsschablone

WA [}

04

M S0 - 30°- 457
WD -10°-20"

Abbildung 6:  Planzeichnung B-Plan
© HKS

7.1 Geplante Festsetzungen

Fir die neuen Baufldchen wurden folgenden Festsetzungen neu getroffen:

»Allgemeines Wohngebiet” - WA

- Grundflachenzahl GRZ von 0,4,

- Geschossflachenzahl GFZ von 0,6

- Uberschreitung der Baugrenzen (Ausnahme)

- Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal3: Il

- Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen in Meter (m) Gber Normalhéhennull (ii. NHN) in Meter als
HochstmaR (ca. 9,00 m Gber natlirlichem Gelande)

- offene Bauweise

- vier Baufenster,

- Dachform Satteldach mit Dachneigung von 30°-45° Dachneigung

- Dachform Walmdach mit Dachneigung von 10°-20° Dachneigung

HKS - STADT = UMWELT Stand: 12.03.2026 7
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Fiir die Baugebiete wurden folgende Festsetzungen getroffen:

Allgemeines Wohngebiet - WA

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA sind gemaR § 4 Abs. 2 BauNVO Wohngebaude, die der Versorgung
des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbe-
triebe, sowie Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein
zuldssig.

GemaR § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO ausnahms-
weise zuldssigen Arten von Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes sind.

Beschrankung der Zahl der Wohnungen gemaRB § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB:

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird fiir das Allgemeine Wohngebiet WA festgesetzt, dass fir die gem. § 4
Abs. 2 Nr. 1 BauNVO zulassige Art der baulichen Nutzung nur max. 2 Wohnungen (2 Wo) pro Wohnge-
baude zulassig sind.

Grundflachenzahl:

Die Grundflachenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundflache je Quadratmeter Baugrundstiicksflache
von baulichen Anlagen Uberdeckt werden darf. Die Festsetzung der Grundflachenzahl orientiert sich an
der in § 17 Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Obergrenze. In dem , Allgemeinen Wohngebiet” WA gilt eine
Grundfldchenzahl von 0,4. Bedingt durch die Gr6Re der Baugrundstiicke mit jeweils liber 900 m? ist eine
Uberschreitung der GRZ durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht zul3ssig.

Fiir die Ermittlung der zuldssigen Grundflache ist die Flache des Baugrundstiicks mallgebend. Bei der Er-
mittlung der Grundflache ist nicht nur die eigentliche Gebaudegrundflache maRgebend, sondern es miis-
sen auch die Grundflachen hinzugerechnet werden von:

J Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten,
. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
J baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich un-

terbaut wird.

Die Grundflachenzahl ermdglicht hinsichtlich der Errichtung von baulichen Anlagen jeglicher Art eine mitt-
lere Ausnutzbarkeit der als Baugebiet festgesetzten Grundstiicksflachen. Die Notwendigkeit zur Orientie-
rung der Grundflachenzahl an der Obergrenze leitet sich aus der beabsichtigten Nutzung ab, die flaichen-
maRig grolvolumige bauliche Anlagen erwarten lasst. AuBerdem missen dariiber hinaus die Gbrigen Fla-
chenanteile flr die internen ErschlieRungswege und zum Anlegen von Stellplatzen lGiberbaut werden.

Die GRZ wurde gemal’ der Orientierungswerte nach § 17 der Baunutzungsverordnung getroffen.

Die geplante Verdichtung von Bauflachen entspricht dem Ziel des § 1a des Baugesetzbuches, dass mit
Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll.

Dabei werden, zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nutzungen,
die Moglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen, Nachverdichtung und andere MalRnahmen zur Innenentwicklung genutzt, sowie Bodenversiegelun-
gen auf das notwendige Mal} begrenzt. Es kann somit auf eine Neuausweisung an der Peripherie der Orts-
lage verzichtet werden.
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Geschossflachenzahl:

Die Geschossflachenzahl (GFZ) ist nach § 17 Abs. 1 BauNVO mit GFZ = 0,6 (WA) bei einer zwei Vollgeschos-
sen festgesetzt.

Die Geschossflachenflachenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossflache je Quadratmeter Grund-
stiicksflache zulassig sind. Die GeschoRflache ist nach den AuBenmaRen der Gebaude in allen Vollgeschos-
sen zu ermitteln.

Die Festsetzung der Geschossflachenzahl orientiert sich an der festgesetzten Grundflachenzahl von 0,4
sowie zwei Vollgeschossen als Hochstmal. Hierdurch ist gewahrleistet, dass eine stadtebaulich vertragli-
che Ausnutzung der Grundstlicke ermoglicht wird und ein Einfligen in das stadtebauliche Bild der Umge-
bungsbebauung erfolgt.

Hohe baulicher Anlagen:
Fir das Gebiet WA wurde die maximale Anzahl an Vollgeschossen mit 2 festgesetzt.

Uber die v.g. festgesetzte Zahl der Vollgeschosse hinaus ergibt sich die zulassige Hohe baulicher Anlagen
aus der in der Planzeichnung festgesetzten Oberkante als Hochstmal (OK) in Meter (m) Gber Normalho-
hennull (NHN). Hierdurch wird die bauliche Hohe auf ca. 9 m Gber dem mittleren natirlichen Gelande
beschrankt. Das v.g. Mall wurde mit Bezug zu den Firsthohen der umgebenden Bebauung festgesetzt.
Ausgenommen von der v. g. Hohenfestsetzung sind untergeordnete bauliche Anlagen wie z.B. Kamine,
Schornsteine, Liiftungsschachte u. a.

Durch die v.g. Festsetzungen ist eine Einbindung des Neubaus in das stadtebauliche Umfeld sichergestellt.

Bauweise:

Fiir das Allgemeine Wohngebiet WA ist die offene Bauweise festgesetzt. Die Lange der Baukoérper darf ein
Mal} 50 m nicht Uberschreiten.

Baugrenzen:

Es ist eine iberbaubare Grundstiicksflaiche mit Baugrenzen (Baufenstern) festgesetzt. Gebdude und Ge-
biaudeteile diirfen diese nicht iiberschreiten. Grenzabstinde sind einzuhalten. Eine geringfiigige Uber-
schreitung der Baugrenzen mit einzelnen Bauteilen (z.B. Balkone, Erkern, Eingangsiiberdachungen) ist bis
zu 1,00 m als Ausnahme gem. § 31 Abs.1 BauGB zulassig.

Niederschlagswasserbeseitigung von Stellpldtzen, Zufahrten und sonstigen Nebenlagen

Aus Klimaschutzgriinden (Aufheizen des Bodens) wird festgesetzt, dass Stellplatze, Zufahrten und sonstige
befestigte untergeordnete Nebenflachen mit infiltrationsfahigen Oberflachenbefestigungen herzustellen
sind, z. B. breitfugige Pflaster, Okopflaster, Schotterrasen, Rasenkammersteine. Ausnahmsweise diirfen
Boden von Carports versiegelt werden.
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Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen:

Zur Starkung des Mikroklimas im Gebiet und zur Schattenbildung wurde als Begriinungsmafnahme fest-
gesetzt, dass die nicht Gberbauten Grundstiicksflichen auf den neuen Baugrundstiicken, soweit sie nicht
fir zuldssige Stellplatze und Garagen gemall § 12 BauNVO, Nebenanlagen gemal § 14 BauNVO sowie
erforderliche Zuwegungen und Zufahrten in Anspruch genommen werden, als Vegetationsflachen zu be-
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen sind.

Auf jedem Baugrundstiick ist pro 400 m? Grundstiickfliche mindestens ein standorttypischer Laubbaum
1. oder 2. Ordnung oder ein Obstbaum zu pflanzen.

Flachenhafte Stein- / Kies- / Splitt- und Schottergarten sind unzulissig. Hinsichtlich der Gestaltung von
Hausgartenbereichen wird auf den aktuellen Leitfaden "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Schot-
tergarten" des Stadte- und Gemeindebundes NRW (11/2019) hingewiesen.

Gestalterische Festsetzungen:

Es wurden gestalterische Festsetzungen zur Fassadengestaltung (AuRenwaéande), zu Dachern (Dachgestal-
tung, Dachaufbauten, Flachdachbegriinung, Solaranlagen / Parabolspiegel, Einfriedungen, Mauern und
Stutzwanden getroffen.

Durch die gestalterischen Festsetzungen wird Sorge getragen, dass es nicht zu einer Disharmonie in der
optischen Fernwirksamkeit kommt. Somit werden baugestalterische Festsetzungen (gem. BauO NRW) als
Unterstlitzung der stadtebaulichen Mittel genutzt, mit denen im Plangebiet ein angenehmes Wohn- und
Arbeitsumfeld geschaffen werden soll.

Flichenfestsetzungen:

Verkehrsflachen

Die innergebietliche Erschliefung erfolgt durch eine 6ffentliche Verkehrsflache ausgehend vom ,,Ritter-
Simon-Weg“ mit Wendanlage.

Die nordliche gelegenen Wiesenflachen werden durch eine Wirtschaftsweg (Verkehrsflaiche besondere
Zweckbestimmung) angebunden.

Die entsprechenden v.g. Festsetzungen sind auch der Planzeichnung zu entnehmen.

Dariiber hinaus wurden noch folgende sonstige Hinweise mit in die Planung einbezogen:

Denkmalschutz

Beim Auftreten archaologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehorde
oder das LVR-Amt fiur Bodendenkmalpflege im Rheinland, AufRenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491
Overath, Tel.: 02206/9030-0, E-Mail: abr.overath@Ivr.de, Fax: 02206/9030-22, unverziiglich zu informie-
ren. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die Eigentiimer*in, die Person, die das Grundstiick besitzt,
der/die Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten. Bodendenkmal und Entdeckungsstétte sind
bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverédndert zu belassen (§ 16 DSchG NRW).
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Boden

Nach den §§ 6-8 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist es nicht zuldssig, Bodenmaterial, dass
die Vorsorgewerte lberschreitet, auf Flachen, tGber die keine Erkenntnisse tber das Vorliegen von schad-
lichen Bodenverdanderungen bekannt sind, aufzubringen. Das Auf- oder Einbringen von Materialien auf
oder in Boden von mehr als 500 cbm ist bei der Unteren Bodenschutzbehorde vorab anzuzeigen (§ 6 Abs.
8 BBodSchVi.d.F. vom 09.07.2021). Der im Rahmen von BaumaRnahmen abgeschobene humose Oberbo-
den sollte im Plangebiet verbleiben, um Flachen, auf denen die Vorsorgewerte nach BBodSchV nicht tiber-
schritten sind, vor Schadstoffeintragen zu schiitzen.

Starkregenvorsorge
Im Plangebiet kann es bei Starkregenereignissen zu Uberflutungen kommen. Auf die notwendige planeri-
sche Beriicksichtigung von FlieRwegen wird vorsorglich hingewiesen.

GemaRB Artenschutzpriifung (ASP I) wurde noch folgende Hinweise ohne bodenrechtlichen Bezug mit in
die Planung einbezogen:

VermeidungsmaBnahmen V1 bis V3
Um das Eintreten von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG auszuschlieBen, ist fol-
gende artenschutzfachlich begriindete Vermeidungsmafnahme durchzufiihren:

V1 Aligemeine zeitliche Beschrankung zum Baubeginn fiir europdische Brutvogelarten

Das Entfernen der Geholze und das Abraumen der Flache hat allgemein zwischen dem 1. Oktober und 1.
Marz zu erfolgen. Danach kénnen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Von den Zeiten kann in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde des Oberbergischen Kreises
abgesehen werden, wenn durch eine 6kologische Baubegleitung nachgewiesen wird, dass keine Vogel im
Baufeld und innerhalb einer artspezifischen Fluchtdistanz briiten.

Die MaRnahme dient der Vermeidung bauzeitlicher Stérungen und baubedingter Individuenverluste gem.
§ 44 Abs. 1 BNatSchG.

V2 Leuchtmittel und Ausleuchtung der AuRenanlagen fiir lichtempfindliche Fledermause, Brutvogel
und Insekten

Die Beleuchtung von im Plangebiet ist gemaRk der Pramisse ,,so wenig Licht wie moglich und so viel wie
notig” auszurichten und auf das notwendige Mald zu begrenzen. Die Beleuchtung ist so zu gestalten, dass
sich die Lichtbelastung auBerhalb der bebauten Flachen nicht signifikant erhéht. Dementsprechend soll
nur gerichtetes Licht verwendet werden, z.B. LEDs oder abgeschirmte Leuchten, die das Licht nur dorthin
strahlen, wo es dringend bendtigt wird, also nach unten bzw. in das Plangebiet hinein. Die Beleuchtung
angrenzender (Fledermaus-) Lebensrdaume ist zu verhindern. Es ist eine bedarfsgerechte Beleuchtung mit
Bewegungsmeldern und / oder tageszeitlich begrenzter Beleuchtung mit moglichst bodennahen Lampen
zu wahlen. Die Beleuchtungsstarke sollte so niedrig wie moglich sein, also nicht Gber die EU-Standards
erforderliche Mindestbeleuchtungsstarke hinaus gehen. Lampen mit - unter 540 nm (Blau- und UV-Be-
reich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 2.700 K sollten nicht eingesetzt werden. Die Leuchten
dirfen nur in den unteren Halbraum abstrahlen. Die Schutzverglasung darf sich nicht Gber 60° C erwar-
men.

V3 Bauzeitliche Regelungen zum Entfernen von Gehélzen fiir Wildkaninchen, Igel und sonstiger
Kleintiere

Die Geholzflachen (u. a. Brombeergestriipp) und die Holz- und Reisighaufen sind vor dem Entfernen auf

Vorkommen von Wildkaninchen, von Nestern oder Individuen des Igels, Reptilien oder sonstiger Kleintiere

zu untersuchen. Sollten Tiere angetroffen werden, so sind die Arbeiten zu unterbrechen und die Tiere

durch eine 6kologische Baubegleitung zu bergen und fachgerecht zu bergen bzw. umzusetzen. Die MaR-

nahme dient der Vermeidung bauzeitlicher Stérungen und baubedingter Individuenverluste.
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7.2 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Im Regelfall verursacht die Aufstellung eines Bebauungsplanes einen Eingriff in Naturhaushalt und Land-
schaftsbild. Dies trifft auch fiir den vorliegenden Fall zu. Insofern wird auf die nachfolgenden Ausfiihrun-
gen dieser Begriindung verwiesen.

7.2.1 Umweltbericht (UB) im Bauleitplanverfahren

GemaR § 2 a BauGB ist bzw. wird dem Bebauungsplan ein Umweltbericht des Biiros TARI-KIRSCH e PLA-
NUNGSDIENSTE, DORTMUND als TEIL 2 der Begriindung beigefiigt.

Im Umweltbericht werden auf Grundlage der Beschreibung der Umwelt die Auswirkungen der Planung
auf die betroffenen Umwelt-Schutzgiter /-funktionen dargestellt und die ggf. verbleibenden erheblichen
Umweltauswirkungen und MaBnahmen zu deren Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erlautert.

7.2.2 Artenschutzrechtliche Priifung (ASP)

Fir das Planvorhaben ist nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Artenschutzpriifung gem. § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) durchzufiihren. Die Prifung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stande nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfolgt fir die sogenannten ,planungsrele-
vanten Arten” (Tiere und Pflanzen).

Es ist zu iberprifen, ob fir die , planungsrelevanten Arten”

e der Fortbestand der lokalen Population einer Art gewdhrleistet ist bzw. nicht erheblich beein-
trachtigt wird und
e die 6kologische Funktion von Lebensstatten gesichert wird.

In § 44 Abs. 1 Satz 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist geregelt, dass die besonders geschiitz-
ten Tierarten (gem. BArtSchV Anlage 1, Spalte 2; EG-ArtSchV Anhang A oder B; gem. Anhang IV der Flora-
Fauna-Habitatrichtlinie 92/43/EG; alle europdischen Vogelarten) nicht verletzt oder getétet werden diir-
fen.

Streng geschiitzte Arten (gem. Anhang IV der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 92/43/EG; gem. BArtSchV An-
lagel, Spalte 3, gem. EG-ArtSchV Anhang A) dirfen wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeit nicht erheblich gestdrt werden, d.h. der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population darf sich nicht verschlechtern.

Die Artenschutzrechtliche Priifung des Planungsbiiros TARI-KIRSCH ¢ PLANUNGSDIENSTE, DORTMUND
ist dieser Planung zugrunde gelegt und ist beigefiigt.

7.2.3 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB)
Im ,,Landschaftspflegerischen Fachbeitrag” des Biiros TARI-KIRSCH ¢ PLANUNGSDIENSTE, DORTMUND

werden die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege und das planerische Konfliktbewalti-
gungsprogramm der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach §§ 13ff BNatSchG dargelegt.
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Der ,Landschaftspflegerische Fachbeitrag” (LFB) beschreibt die Planungsziele des Naturschutzes, der
Landschaftspflege und der Griinordnung und konzipiert MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und
Kompensation der durch die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgelosten Beeintrdchtigungen. Die not-
wendigen griinordnerischen MaBnahmen werden dargestellt.

Fiir den Eingriff in die Biotoptypen ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 74.437 Biotopwertpunkten.
Fir den Eingriff in den Boden ergibt sich eine Ausgleichsverpflichtung von rund 3.303 m? bzw. 13.212
Bodenwertpunkten. Es werden MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich,
um den Kompensationsbedarf auszugleichen. Dariliber hinaus werden die erforderlichen Malnahmen aus
dem Artenschutz-Fachbeitrag der Stufe | (TKP 2026) in die MaRnahmenplanung einbezogen.

Es werden Schutz- und SicherungsmaBnahmen fiir den Boden und fiir die angrenzenden Geholzbestande
formuliert. Als Vermeidungsmalinahmen sind Mallnahmen wie allgemeine zeitliche Beschrankung zum
Baubeginn fiir europdische Brutvogelarten, bauzeitliche Regelungen zum Entfernen von Gehdlzen fir
Feldhase, Igel und sonstiger Kleintiere sowie Regelungen fir Leuchtmittel und Ausleuchtung der AuRen-
anlagen fur lichtempfindliche Fledermause, Brutvogel und Insekten vorgesehen.

Als KompensationsmalBnahmen werden Bachauen-Geholze entlang des Happacher Baches auf insgesamt
5.708 m? gepflanzt. Diese MaRnahme dient gleichzeitig als Kompensation fir den Eingriff in den Wald im
Plangebiet.

Nordlich des Plangebietes wird eine extensiv genutzte Streuobstwiese mit Hochstamm-Baumen auf 7.796
m? angelegt.

Durch diese MalBnahmen entsteht ein Kompensationsiiberschuss von insgesamt 46.053 Biotopwertpunk-
ten.

Der Eingriff in Natur und Landschaft ist somit ausgeglichen und das Landschaftsbild ist neu gestaltet.

Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag des Biiros TARI-KIRSCH ® PLANUNGSDIENSTE, Dortmund ist die-
ser Begriindung bzw. Planung zugrunde gelegt und beigefiigt.

7.3 Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Mit der Neufassung des Baugesetzbuches kommt der verbindlichen Bauleitplanung gem. § 1 Abs. 5 BauGB
eine besondere Verantwortung zu. Insbesondere ist eine klimagerechte Stadtentwicklung zu fordern.

Als Empfehlung fiir eine klima- und umweltschonende Stadtentwicklung kénnen z.B. die folgenden Mal3-
nahmen in der Planung herangezogen werden:

e  PV-Anlagen u. Warmepumpen (Geothermie) u. Solarthermie nutzen (Neigungswinkel der Kollekt-
oren zur Horizontalen 35°-45° oder zentrale Energieversorgung fiir das Gebiet

e  Griindacher,

e  Geringe Flachenversiegelungen,

e  durch sudliche Hanglage kann der Heizenergiebedarf reduziert werden,

e  Firstrichtung parallel zur Hauptfassade,

e  Kompakte Baukérper A/V-Verhiltnis < 0,65 m?-

e  Platzierung von Pflanzen im Garten (Verschattung).
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Bei der Neuplanung wird den Schutzgiitern dahingehend Rechnung getragen, dass die Anforderungen an
den Klimaschutz durch MaBnahmen nach dem neusten Stand der Technik im Baugenehmigungsverfahren
eingehalten werden. Ebenfalls werden bei Flachddachern Dachbegriinungen, die Vermeidung von Schot-
tergéarten vorgeschrieben.

Besonders hervorzuheben ist die Nutzung einer ,,Energieversorgungsanlage” fiir das Gesamtgebiet.

7.4.1 Verkehrsflichen

Die innergebietliche Erschliefung erfolgt durch eine 6ffentliche Verkehrsflache ausgehend vom ,Ritter-
Simon-Weg"“ mit Wendeanlage.

Die nordliche gelegenen Wiesenflachen werden durch einen Wirtschaftsweg (Verkehrsflache besondere
Zweckbestimmung) angebunden.

7.4.2 Zusatzliche Verkehrsmengen
Es sind im Gesamtgebiet maximal 7 Gebdude mit insgesamt maximal 14 Wohnungen zulassig.

GemaR EAE (Empfehlungen fiir die Anlage von ErschlieRungsstraBen), Anhang 2 -wurde ersetzt durch RASt
06- kann fiir Wohngebiete in Orts- und Stadtrandlagen mit unbefriedigender ErschlieRung durch den 6f-
fentlichen Personennahverkehr und ohne eigene Arbeitsstatten das Quellverkehrsaufkommen in der
morgendlichen Spitzenstunde MGS nach der folgenden Schatzformel ,,MGS- maximal gleitenden Spitzen-
stunde- (PKW/h) = 0,35 x PKW-Bestand” ermittelt werden.

Im vorliegenden Fall sind 14 Wohneinheiten vorhanden bzw. eingeplant. Hier kann pro Wohnung mit max.
1,5 PKW gerechnet werden: MGS (PKW/h) = 0,35 x 14 = 4,9 PKW

Somit ergibt sich nach der v.g. Schatzformel ein Quellverkehrsaufkommen in der morgendlichen Spitzen-
stunde der vorhandenen ErschlieBung von 5 PKW im Bereich der Einmindung auf den ,Ritter-Simon-
Weg"“. Bei der Grolle des prognostizierten Quellverkehrsaufkommens sind keine verkehrs- und straf3en-
baulichen MaBnahmen notwendig.

Das Wohngebiet verfiigt Giber keine eigenen Arbeitsstitten. Zudem findet sich keine OPNV-Anbindung. Es
besteht eine zwingend erforderliche ErschlieRung der Grundstiicke durch eine StraRenanbindung. Daher
ist die Notwendigkeit des PKW-bezogenen Individualverkehrs gegeben. Dieser Umstand wurde erkannt
und durch die Auswahl der entsprechenden Schatzformel beriicksichtigt. Eine, durch die Notwenigkeit der
PKW-Nutzung durch beeintrachtigte Anwohner, anders gelegene Verkehrsspitzenstunde kann nicht er-
wartet werden, sodass sich hierdurch auch keine besondere Verkehrsbelastungen ergeben kdénnen, die
eine Prifung von zuséatzlichen verkehrs- oder straRenbaulichen MaRnahmen veranlassen kdnnte.

7.4.3 Schmutzwasser
Darstellung im genehmigten Netzplan (Netzanzeige nach §58.1 LWG NRW):

Im aktuell gliltigen Netzplan zum Einzugsgebiet der Klaranlage Homburg-Brol ist das geplante Wohngebiet
im Bereich des ,Isengartener Berg” bislang nicht enthalten. Hierzu sei darauf verwiesen, dass fir die je-
weils relevanten Entwasserungsgebiete der Marktstadt Waldbrél und der Gemeinde Nimbrecht derzeit
die 4. Anderungsanzeige zum bestehenden Netzplan (Trennsystem als ,reines Schmutzsystem*) erarbei-
tet wird.
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Dieser wird nach Vorlage bei der Bezirksregierung Koln voraussichtlich gegen Ende des 2. Quartals 2025
in genehmigter Form vorliegen. Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungskonzept fiir den , Isengartener
Berg” jedoch nur um eine Erweiterung von lediglich sieben Baugrundstiicken handelt, wird hinsichtlich
der hierbei anfallenden Abwassermengen ein nur geringer Zuwachs von Schmutzwasser zu bericksichti-
gen sein.

Vor diesem Hintergrund wurde seitens des Abwasserwerks bereits veranlasst, dass das hier gegenstand-
liche Bebauungsgebiet in die 4. Anderungsanzeige zum bestehenden Netzplan als zukiinftig im
Schmutzsystem zu entwdsserndes Gebiet mit aufgenommen wird.

Entsorgung von hauslichem Schmutzwasser

Moglichkeit zum Anschluss an den 6ffentlichen Schmutzwasserkanal

a) Im Geltungsbereich der vorgesehenen Baugrundstiicke bestehen keine 6ffentlichen Leitungsstrukturen
zur Fortleitung von Schmutzwasser. Vor diesem Hintergrund ist die Entsorgung der zukiinftig auf den be-
treffenden Grundstiicken anfallenden Schmutzabwasser derzeit nicht sichergestellt.

b) Aus dem vorgenannten Grund sind die im ErschlieBungsgebiet erforderlich werdenden abwassertech-
nischen Anlagen (zukinftig innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache) auf Veranlassung und zu Lasten des
ErschlieBungstragers im Rahmen eines stadtebaulichen Vertrages nach §11 BauGB zu errichten.

Es wird vorzugsweise die Anbindung des ErschlieBungsgebietes lGber einen Schmutzwasserkanal im Frei-
gefille an die 6ffentliche Kanalisation im ,,Behringweg” erforderlich (Anbindung an Schacht Nr. 351420).
Die Kanalisierung erfolgt innerhalb des ErschlieBungsgebietes liber die zukiinftigen 6ffentlichen Stralen-
flachen zum Entwaésserungstiefpunkt des Gebietes, von dort erfolgt die Trassierung aulRerhalb des Er-
schliefungsgebiets Uber private Grundstiicksflichen zum Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation im
»Behringweg”. Die Kanalisation muss hier um ca. 140 m verlangert werden.

In der Trasse des Schmutzwasserkanals auBerhalb des ErschlieBungsgebietes sind entsprechende Lei-
tungsrechte (personlich beschrinkte Grunddienstbarkeiten) zugunsten der Marktstadt Waldbrél grund-
buchlich abzusichern und erforderliche Genehmigungen (u.a. Landschaftsschutz usw.) einzuholen.

Die miindliche Zustimmung zur Eintragung der Grunddienstbarleiten liegen seitens des Eigentliimers des
Privatgrundstlickes bereits vor.
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i
Abbildung 7: Entwasserung
Anschluss Schmutzwasserkanalisation Behringweg, Lage Versickerungsanlage Niederschlagswasser
©lng.-Biiro Oster + Siepe GmbH, Waldbrol

c¢) Sofern fiir bestimmte Grundstiicke aufgrund der sich ergebenden Héhenverhaltnisse eventuell Einzel-
pumpen bzw. Hebeanlagen erforderlich werden, missen diese in jedem Falle privatseits betrieben und
unterhalten werden und mittels Grundstiicksanschlussleitungen im Freigefdlle an den in der Erschlie-
Rungsstrale zu errichtenden Hauptkanal angeschlossen werden. Eine Zustimmung zur Errichtung von Ein-
zelhauspumpstationen, welche spéter in den 6ffentlichen Betrieb libergehen sollen, kann seitens des Ab-
wasserwerks nicht erteilt werden.

d) Eine alternative Mdglichkeit zur Fortleitung von Schmutzwasser kann darin bestehen, die Anbindung
des ErschlieBungsgebietes lGber einen Schmutzwasserkanal im Freigefalle an die 6ffentliche Kanalisation
im ,,Ritter-Simon-Weg”“ herzustellen (Anbindung vorzugsweise an Schacht Nr. 351300). Der dort beste-
hende Schmutzwasserkanal muss dazu in Richtung der geplanten ErschlieRungsstrale tber eine Strecke
von ca. 40 m verlangert werden.

7.4.4 Niederschlagswasser

Entsorgung von Niederschlagswasser der Wohngrundstiicke:

Moglichkeit zum Anschluss an einen 6ffentlichen Regenwasserkanal

a) Im Geltungsbereich der vorgesehenen Baugrundstiicke bestehen keine 6ffentlichen Leitungsstrukturen
zur Fortleitung von Niederschlagswasser. Vor diesem Hintergrund ist die Entsorgung des zukiinftig auf den
betreffenden Grundstiicken anfallenden Niederschlagswassers derzeit nicht sichergestellt.
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b) GemaR der fernmindlichen Information von Herrn Dr. Hartmut Frankenfeld am 04.12.2024 (vom Er-
schlieBungstrager beauftragtes geologisches Biiro mit Sitz in 51588 Niimbrecht) ist vorgesehen, die Ent-
sorgung des auf den Wohngrundstiicken zukiinftig anfallenden Niederschlagswassers dezentral durchzu-
flhren.

Demzufolge soll das zukliinftig auf den befestigten lberbauten Flachen anfallende Niederschlagswasser
durch geeignete Versickerungsanlagen schadlos in den Untergrund geleitet werden.

Zur Bemessung der dezentralen Versickerungsanlagen sind fiir die betreffenden Grundstiicke auf der
Grundlage der zu ermittelnden Versickerungswerte (k-Werte) jeweils entsprechende Fachplanungen zu
erstellen. Fiir die auf den Grundstlicken vorgesehenen Versickerungsanlagen sind bei der Unteren Was-
serbehorde (UWB) des Oberbergischen Kreises (OBK) jeweils separate wasserrechtliche Erlaubnisse ein-
zuholen.

c) Bei der Gestaltung der zu den Geb&duden filhrenden Zuwegungen ist sicherzustellen, dass aufgrund der
dort entstehenden Neigungsverhéltnisse kein Oberflachenwasser als indirekte Einleitung auf die 6ffentli-
chen StraRenflichen gelangen kann. Hierzu sind geeignete Entwésserungsrinnen am Ubergang von den
privaten Grundstlicken zur angrenzenden StraRenflache vorzusehen (z.B. mittels Kasten- oder Linienent-
wasserungsrinnen mit Anschluss an die privaten Versickerungsanlagen).

Entsorgung von Niederschlagswasser von o6ffentlichen Verkehrsflachen (StraBenoberflichenwasser):

Moglichkeit zum Anschluss an einen 6ffentlichen Regenwasserkanal

a) Fir die im Geltungsbereich vorgesehenen StrakRenflachen bestehen keine 6ffentlichen Leitungsstruktu-
ren zur Fortleitung von Niederschlagswasser. Vor diesem Hintergrund ist die Entsorgung des zukiinftig auf
den betreffenden Straenflachen anfallenden Niederschlagswassers derzeit nicht sichergestellt (siehe
hierzu Kanalplan im Anhang).

b) GemaR der fernmindlichen Information von Herrn Dr. Hartmut Frankenfeld am 04.12.2024 ist vorge-
sehen, die Entsorgung des zukiinftig auf den Strallenflachen anfallenden Niederschlagswassers ebenfalls
Uber eine (ausschlieRlich diesem Zweck dienenden) Versickerungsanlage durchzufiihren. Hierzu muss das
Oberflachenwasser mittels Rinnen oder Randbordanlagen gezielt in Sinkkadsten eingeleitet und Gber eine
Regenwasserkanalisation der geplanten Versickerungsanlage zugefiihrt und schadlos in den Untergrund
geleitet werden. Sowohl der zu errichtende Regenwasserkanal als auch die Anlage zur Versickerung sind
auf Veranlassung und zu Lasten des ErschlieRungstragers im Rahmen eines stadtebaulichen Vertrages
nach §11 BauGB zu errichten.

¢) Zur Bemessung der Versickerungsanlage ist eine entsprechende Fachplanung auf der Grundlage des zu
ermittelnden Versickerungswertes (ke-Wert) zu erstellen und die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaub-
nisse flir den Bau und Betrieb bei der Unteren Wasserbehérde (UWB) des Oberbergischen Kreises (OBK)
einzuholen.

Die erforderliche Anlage wurde seitens des Ingenieurbiiros Oster + Siepe auf Grundlage des hydro-
geologischen Gutachtens des Dr. Frankenfeld vorbemessen und soll auBerhalb des Geltungsbe-
reichs des ErschlieBungsgebietes errichtet und — als zukiinftiger (6ffentlicher) abwassertechnischer
Betriebspunkt — mit einer Umzaunung versehen werden. Das in Anspruch genommene Grundstiick
einschlieBlich der Versickerungsanlage geht fiir den dauerhaften Betrieb und die regelmaRige Un-
terhaltung spater in das Eigentum der Marktstadt Waldbrol tiber. Fiir die abschlielende Bemessung
der Versickerungsanlage wird an der Stelle der Anlage ein zusatzliches hydrogeologische Gutachten
eingeholt, das bisherige Gutachten des Herrn Dr. Frankenfeld belegt die grundsatzliche Moglichkeit
zur Versickerung. Mit den lagespezifischen Berechnungen wird der entsprechender Antrag nach §§
8,9, 10 und 57 WHG fiir die Einleitung in den Untergrund wird bei der Unteren Wasserbehérde
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frihzeitig gestellt.

Eine geringflgige Teilfliche des StraRenflachen des B-Plangebietes entwdssert in Richtung Ritter- Simon-
Weg und wird hier von der 6ffentliche Regenwasserkanalisation im Einmindungsbereich des Karl- Con-
rad-Weges aufgenommen.

7.4.5 Trinkwasser

Die Trinkwasserversorgung ist Gber das vorhandene Netz im Umfeld des Plangebiets gesichert.

7.4.6 Loschwasser

Die Loschwasserversorgung ist ausreichend dimensioniert.

8. Belange des Waldes

Zum Ausgleich der geplanten Waldumwandlung ist die Aufforstung von 0,6 Hektar in unmittelbarer Nahe
geplant.

9. Denkmalschutz

Im Plangebiet befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmaler.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW wird hier verwiesen. Hierzu wird
auch auf die Hinweise ,Denkmalschutz” unter Ziffer 7.1 dieser Begriindung verwiesen.

10. Boden

Zur Beachtung der Belange des Bodens wird auf den Hinweis auf der Planzeichnung bzw. auf Kap. 6.1
dieser Begriindung verwiesen.

11. Gefahrenabwehr in Zusammenhang mit Starkregenereignissen:

a) Uberflutungsnachweis:

Die aktuelle Flache des ErschlieBungsgebietes (derzeitiges Flurstiick 1214) betragt 8.555 m?2. Sofern nach
zukilinftiger Neuparzellierung geplante Baugrundstiicke mit einer GréRe von voraussichtlich mehr als 800
m? befestigte (d.h. abflusswirksame) Flachen entstehen werden, wird von Seiten des Abwasserwerks das
Erfordernis gesehen, im Sinne der Gefahrenabwehr bzw. des Objektschutzes einen Uberflutungsnachweis
auf der Grundlage der giiltigen DIN-Vorschriften (u. a. DIN 1986-100) zu fihren.

Hinweis:

Der Uberflutungsnachweis soll dazu dienen, fiir den Fall eines , sintflutartigen” Starkregenereignisses die
schadlose Uberflutung des Grundstiicks nachweisen zu kénnen. Hintergrund hierzu ist, dass bei solchen
Starkregenereignissen die auf den iberbauten und befestigten Flachen des Grundstiicks anfallenden Re-
genwassermengen nicht immer vollstdndig von den Entwdasserungssystemen der Kommunen — wie
z.B. Kanalnetze, oberirdische Gewasser oder eine Versickerung im Untergrund (Grundwasser) — aufge-
nommen werden kdnnen, so dass es zu Uberflutungen von Gelidnde, StraRen und Gebiduden kommen
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kann. Hiergegen muss sich der Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzer des Grundstticks durch fachgerechte
Planung und Wartung der Entwésserungsanlage schiitzen. Im Uberflutungsfall liegt die Haftung alleinig
beim Grundstiickseigentiimer (ggf. auch beim Planer).

Beim Uberflutungsnachweis muss gepriift werden, wie das Regenwasser, das bei einem 30-jahrigen Re-
genereignis kurzzeitig nicht in den Vorfluter (Kanalisation oder Gewdsser) entwéssern kann, schadlos auf
dem Grundstiick zuriickgehalten werden kann. Fiir die Erbringung des Uberflutungsnachweises ist gemaR
DIN 1986-100:2008-05 der Grundstiickseigentlimer bzw. Nutzer des Grundstiicks verantwortlich. Auch im
Bestand hat er dafiir Sorge zu tragen, dass die schadlose Riickhaltung des Niederschlagswassers (Vgick in
m?3) jederzeit gewahrleistet ist und von seinem Grundstiick weder fiir das eigene noch fiir andere Objekte
Gefahren ausgehen kdnnen.

Erfahrungsgemall wird es i.d.R. auf Grundstlicken mit bereits bestehenden Gebduden und vorhandenen
befestigten bodennahen Flachen das Erfordernis geben, mittels der Durchfiihrung baulicher MaRnahmen
noch geeignete Riickhaltebereiche bzw. -volumina zu errichten. Aus Sicht des Abwasserwerkes sollte dem
Bauherrn der damit verbundene bauliche sowie auch finanzielle Aufwand unbedingt vor Beginn der Hoch-
baumalnahme bekannt sein, damit er diese im Rahmen der GesamtmaRnahme beriicksichtigen kann!

b) Notwasserwege

Aufgrund der gegebenen Lage des geplanten Baugebietes wird im Hinblick auf die Belange des Uberflu-
tungsschutzes (insbesondere fiir die angrenzende Bestandsbebauung in den benachbarten StralRenziigen
Ritter-Simon-Weg und Behringweg) darauf hingewiesen, gegebenenfalls entsprechende Notwasserwege
fiir besondere Starkregenereignisse vorzusehen, tGiber welche die anfallenden Niederschlagswassermen-
gen gezielt und moglichst schadlos abgefiihrt werden kdnnen.

Zur Notwendigkeit, Ausbildung und Lage der Notwasserwege sollte unbedingt eine entsprechende De-
tailabstimmung mit dem StraRenbaulasttrager (Tiefbauamt) erfolgen.

FlieBgeschwindigkeiten, extremes Ereignis

><O m/fs
0.2 -0.5 mfs
0.5 -2.0 mfs

.:- 2.0 mfs

Wasserhhen, extremes Ereignis

><-: 0.1m

0.1-05m
05-1m
. . . 1-2m
Abbildung 8: Starkregengefahren Hinweiskarte
B m
©www.geoportal.de .:. am

Fiir die Wasserhohe des Extremereignisses Starkregen und fiir die FlieBgeschwindigkeit liegen keine Ein-
tragungen fir die Plangebietsflachen vor.

Auf die notwendige planerische Beriicksichtigung von FlieRwegen wird vorsorglich hingewiesen.
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GemaR Planung des Ing.-Biiro Oster + Siepe GmbH, Waldbrol wurde eine Ausarbeitung zur Bericksichti-
gung der Aspekte des Starkregens (Uberflutungsnachweis) erstellt.

Als Ergebnis ist festzuhalten:

Wie in der Abbildung 9 dargestellt, ergeben sich zwei Abflusswege, die sich aus der Gefallesituation des
Gelandes des B-Planbereiches entsprechen. Der erste Abflussweg verlauft Gber die zukiinftigen StralRen-
flachen des B-Plangebietes und verlauft dann auRerhalb des B-Plangebietes zum Happacher Bach (Trasse
blau). Abgeleitet werden hier die Starkregenwassermengen von den geplanten StraRenflachen und den
darlber liegenden Wohnbauflachen. Der zweite Abflussweg ergibt sich von den siidlichen Wohnbaufla-
chen in Gefallerichtung (Trasse rosa). Beide Abflusswege flihren tber unterhalb liegender Flachen, die
nicht im Eigentum des ErschlieRers stehen.

Alle Abflusswege wurde mittels einer Simulation aus einem 3D-Geldndemodell ermittelt. Fir den Schutz
des Gewassers Happacher Bach wird geméaR der Bemessung nach DIN 1986-T100 eine Rickhaltung fur
Starkregen mit einer Haufigkeit von T 30 Jahren als offene Erdmulde hergestellt. Fiir Regenereignisse mit
Haufigkeiten groRer 30 Jahre erfolgt eine Umleitung der Abflusswege lber das Flurstiick 1317, Flur 13,
Gemarkung Waldbrol zum Happacher Bach. Die Umleitung des Abflussmengen erfolgt tiber Erdwalle ent-
lang der Grenzen des Flurstiickes 20, Flur 13, Gemarkung Waldbrol. Eine Uberflutung des Flurstiickes kann
somit nicht stattfinden.

Fir die Trassen der Ableitungswege sind entsprechende Leitungsrechte (personlich beschrankte Grund-
dienstbarkeiten) zugunsten der Marktstadt Waldbrol grundbuchlich abzusichern, hier ist zu regeln, dass
keine Bebauung und kein hoherer Aufwuchs stattfinden. Dies gilt fur die Bereiche der Wohnbaufldachen
als auch fiir die Abflusswege aullerhalb des B-Planes liber die landwirtschaftlichen Flachen. Der FlieRweg
auf den StraBenflachen wird durch Gestaltung der Querneigungen und Langsneigungen der Fahrbahn ge-
staltet. Im Bereich der siidlichen Wohnbauflachen ist am talseitig unteren Ende der Grundstticke ein Erd-
wall vorzusehen, der den Abfluss des Starkregens in Richtung der unterliegenden Grundstiicke verhindert.
Festzulegen ist, dass der Abfluss in FlieRrichtung tber alle zukiinftigen Grundstiicke moglich ist.
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Abbildung 9:  Karte zum Uberflutungsnachweis
©lng.-Bliro Oster, Waldbrol

12. Bergbau

GemaR Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg liegt der Geltungsbereich des Planvorhabens (Planbe-
reich) Gber einem bereits erloschenen Bergwerksfeld dessen letzter Eigentlimer nicht mehr erreichbar ist.
Ein eventueller Rechtsnachfolger des letzten Bergwerksfeldeigentiimers ist nicht bekannt.

Aus den vorstehend genannten Griinden wird zur bergbaulichen Situation und Bergschadensgefdahrdung
mitgeteilt, dass in den derzeitig vorliegenden Unterlagen kein Abbau von Mineralien urkundlich doku-
mentiert ist. Mit bergbaulich bedingten Einwirkungen auf die Tagesoberflache ist demnach nicht zu rech-
nen und es bestehen aus bergbehordlicher Sicht keine Bedenken zu dem Planvorhaben.

13. GroRe und flaichenmaiRige Gliederung des B-Plan-Gebietes

Allgemeines Wohngebiet ca. 7.428 m?
Verkehrsflachen: ca. 1.005m?
Wirtschaftsweg: ca. 125m?
Gesamt: ca. 8.558 m?
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14. Kosten

Fiir den B-Plan ist voraussichtlich mit folgenden Kostenarten zu rechnen:

e Sonstige Planungskosten,

e Entwadsserung,

e Wasserversorgung einschl. Brandschutz,
e Sonstige MaRnahmen.

Der Stadt Waldbrol entstehen durch die Planung keine Kosten.

15. Vermerk zur Begriindung

Der Rat der Marktstadt Waldbrél hat in seiner Sitzung am ......

Begriindung dem Bebauungsplanes Nr. 116 beizufligen.

Marktstadt Waldbrol, den ..........c.eevvvvvnneee

-Burgermeisterin-

HKS - STADT = UMWELT

Stand: 12.03.2026

beschlossen, die vorstehende

22



	1.  Verfahren sowie Ziel und Zweck der Planung
	2.  Lage und Beschreibung des Plangebietes
	3. Planungsbindungen / Planungsvorgaben und / -beschränkungen
	4.  Flächennutzungsplan
	5. Inanspruchnahme Boden, Flächen für Wald
	6.  Planungsziele
	7.  Planung
	7.1  Geplante Festsetzungen
	7.2  Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
	7.2.1 Umweltbericht (UB) im Bauleitplanverfahren
	7.2.2 Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP)
	7.2.3 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB)
	7.3  Belange des Umwelt- und Klimaschutzes
	7.4.1  Verkehrsflächen
	7.4.2 Zusätzliche Verkehrsmengen
	7.4.3  Schmutzwasser
	7.4.4  Niederschlagswasser
	7.4.5  Trinkwasser
	7.4.6  Löschwasser
	8.  Belange des Waldes
	9.  Denkmalschutz
	10.  Boden
	11. Gefahrenabwehr in Zusammenhang mit Starkregenereignissen:
	12. Bergbau
	13. Größe und flächenmäßige Gliederung des B-Plan-Gebietes
	14.  Kosten
	15.  Vermerk zur Begründung

